
 

 

   

Unser Angebot 

Medien 

Wir freuen uns, Ihnen in unserer neu 

gestalteten Bücherei in der Immanuelkirche 

eine große Auswahl vor allem aktueller 

Bücher, CDs und DVDs sowie Spielen für Groß 

und Klein zur Verfügung stellen zu können. 

 

Leseförderung 

Kooperationen mit dem Kindergarten 

Sternennest, der Grundschule Heiderhof, 

Haus auf dem Heiderhof, Mitwirkung beim 

Lesefest Käpt`n Book und Teilnahme am 

Projekt der Landeskirche „Sprachräume“. 

 

Juni 2019 – ca. Juni 2020  
20202020 

Di  10:00 – 12:00 Uhr 

Di 16:00 – 18:00 Uhr 

Do  16:00 – 18:00 Uhr 

Fr 15:00 – 18:00 Uhr 

So 11:30 – 12:15 Uhr 
Nur nach Gottesdiensten in der Immanuelkirche 

 

In den Ferien haben wir dienstags und 

donnerstags von 16 – 18 Uhrgeöffnet. 

Neue Öffnungszeiten 

 
 

Evangelische 
öffentliche Bücherei 

i  in der Immanuelkirche 
 
 
Tulpenbaumweg 2 
53177 Bonn 
 
Telefon: 0228 / 20 77 88-27 
buecherei@johannes-kirchengemeinde.de 

 

   
 
  

 
Ev. Johannes-Kirchengemeinde 
Bad Godesberg 
Zanderstr. 51 
53177 Bonn 
 
Telefon: 0228 /  20 77 88-10 
Telefax: 0228 / 20 77 88-39 
buecherei@johannes-kirchengemeinde.de 
www.johannes-kirchengemeinde.de 

EV. ÖFFENTLICHE 
BÜCHEREI  

IMMANUELKIRCHE 
  

Benutzungsordung 



  
 

BENUTZUNGSORDNUNG  
DER EV. ÖFFENTLICHEN 

BÜCHEREI 
IMMANUELKIRCHE 

 
1. Allgemeines 

Die Bücherei ist eine öffentliche Einrichtung der 

Evangelischen Johannes-Kirchengemeinde Bad 

Godesberg.  

Die Angebote stehen allen Personen zur 

Verfügung, die dieses Angebot nutzen möchten 

und die diese Benutzungsordnung mit ihrer 

Unterschrift anerkennen. 

2. Anmeldung 

Die Benutzerin/der Benutzer meldet sich 

persönlich unter Vorlage des Personal-

ausweises/eines amtlichen Dokumentes mit 

aktueller Adresse an. Dabei werden folgende 

Daten erfasst und aufbewahrt. 

Vor- und Familienname, Geburtsdatum (bei 

Minderjährigen) und die vollständige und 

aktuelle Anschrift, bei Minderjährigen auch die 

entsprechenden Daten einer/eines gesetzlichen 

Vertreters/Vertreterin.  

Die Benutzerin/der Benutzer erkennen durch 

ihre/seine Unterschrift die Benutzungsordnung 

an und gestatten die Aufbewahrung/ elek-

tronische Speicherung sowie Nutzung der 

persönlichen Daten für Büchereizwecke. 

Bei Kindern und Jugendlichen bis zum 

vollendeten 18. Lebensjahr ist die 

Einverständniserklärung einer/eines gesetz-

lichen Vertreters notwendig. 

Die Verleihhistorie kann auf Wunsch der 

Benutzerin/des Benutzers gespeichert werden 

und muß mit einer weiteren Unterschrift 

bestätigt werden. 

3. Büchereiausweis und Datenschutz 

Jede Benutzerin/jeder Benutzer erhält einen 

Ausweis, der nicht übertragbar ist. 

Wohnungswechsel, Namensänderung und 

Änderung der Telefonnummer sind der Bücherei 

umgehend mitzuteilen. 

Informationen zum Datenschutz in unserer 

Bücherei entnehmen Sie bitte der Anlage. 

3. Ausleihe, Leihfrist   

Die Ausleihfrist für Buchmedien beträgt  

4 Wochen, für Nicht-Buch Medien 2 Wochen.  

Eine Verlängerung der Leihfrist ist möglich, 

sofern keine Vorbestellungen auf das 

betreffende Medium vorliegen.   

 

4. Rückgabe  

Die Medien sind vor Ablauf der Leihfrist in der 

Bücherei zurückzugeben. Einmalig kann jedes 

Medium verlängert werden. Bei Überschreitung 

der Leihfrist erhält der Leser automatisch eine 

Mahnung. Wenn nach der 3. Mahnung keine 

Rückgabe erfolgt ist, verliert der Leser seine 

Ausleihberechtigung, solange, bis alle ange-

mahnten Medien zurückgebracht sind.   

5. Benutzung und Behandlung 

entliehener Medien  

Die Medien sind sorgfältig zu behandeln. 

Schäden sind bei der Rückgabe anzuzeigen.  

Entliehene Tonträger und DVDs dürfen nur auf 

handelsüblichen Geräten und unter den von den 

Herstellern vorgeschriebenen technischen 

Voraussetzungen abgespielt werden. Der 

Benutzer haftet für die Einhaltung der 

gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts.  

Für verlorengegangene, beschädigte oder 

gestohlene Gegenstände der Benutzer über-

nimmt die Bücherei keine Haftung. 

Die Weitergabe entliehener Medien an Dritte ist 

nicht gestattet.     

Vom Presbyterium genehmigt.   

Bonn, den 18.6. 2019. 


